
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Interessenten,
liebe Partner der Deutschen bAV Service,

der Deutsche bAV Service startet durch!

Immer mehr Marktteilnehmer im weiten Beratungsfeld der betrieblichen Altersversorgung haben reali-
siert, dass haftungssicheres Arbeiten ohne Einschaltung befugter Rechtsdienstleister nicht möglich ist.
Somit zeigt die nachhaltige und wissenschaftlich vertiefte Vorgehensweise des Deutschen bAV
Service, wodurch haftungsauslagernde Beratungsstandards für die bAV-Beratung definiert worden
sind, eindrucksvoll Wirkung.

Denn: Es werden rechtssichere, nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen zur Einrichtung, Verwal-
tung und fortlaufenden Betreuung von betrieblichen Versorgungswerken benötigt! Zwingend der
Vergangenheit sollten angehören: arbeits- und zivilrechtlich »veraltete« Versorgungswerke, unkalkulier-
bare Haftungsgefahren für Arbeitgeber, nicht ausgereifte Informationsprozesse für Arbeitnehmer, hohe
Verwaltungsgebühren an externe Dienstleister bei mangelnder Rechtssicherheit und unzureichenden
Beratungsstandards, finanziell in Schieflage geratene Anlagewerte zur Ausfinanzierung von Versor-
gungswerken, mangelndes Wissen über alternative Handlungsmöglichkeiten.

Maßgeblicher Erfolgsgarant für die Umsetzungen des Deutschen bAV Service ist seine wissenschaft-
lich geprägte Vorgehensweise. Diese untermauert er durch die Unterstützung der einschlägigen
Rechtsauffassung des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeit-
wertkonten e.V. (BRBZ). Der BRBZ ist zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Zeitwert-
konten der führende berufsrechtliche Fachverband, der sich für die Schaffung und Gewährleistung
umfassender Beratungsstandards und -sicherheit in den weiten Aufgabenfeldern der bAV und der Zeit-
wertkonten einsetzt.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wiederum zahlreiche Teilnehmer zur 2. BRBZ-Makler-
Konferenz 2011 - Aufklärung zur rechtssicheren bAV-Beratung für Finanzdienstleister
und Makler am 04.11.2011 in Köln und am 11.11.2011 in München begrüßt werden konnten.
Daher stehen auch diese aktuellen DbAV-News ganz im Zeichen der BRBZ-Konferenz.

Wir freuen uns auch, dass die Konferenz 2011 sodann auch nachfolgende Fragestellungen
abschließend beantworten konnte, um Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern Auswege aus
der »Haftungsfalle bAV« zielführend aufzeigen zu können (siehe hierzu auch den entsprechenden
Konferenzbericht auf den nachfolgenden Seiten):
Wo fängt Rechtsberatung im Rahmen der bAV an?
Wie kann ich Rechts- von Finanz- und Unternehmensberatung abgrenzen?
Wie kann ich rechtssicher innerhalb der bAV beraten?
Wie sieht ein rechtskonformer bAV-Beratungsprozess für Finanzdienstleister und
Versicherungsmakler aus?
Wie sehen die Beratungsmöglichkeiten für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler
im Rahmen der »3.63er-Förderung« aus?

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes und freudiges Weihnachtsfest sowie einen
guten Übergang ins neue Jahr 2012. Begleiten Sie auch im kommenden Jahr den Erfolgsweg des
Deutschen bAV Service.

Herzlichst Ihr

Sebastian Uckermann

Geschäftsführer Kenston Services GmbH
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und Hosting Services. Qualitätsservice im Bereich der
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(Provisionsabrechnungsoutsourcing für jedes Vertriebs-
system), Gesellschaftssoftware von mehr als 100 Versi-
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Reutlingen/Würzburg. Langjährige Erfahrung und umfangrei-
che Kenntnisse in betrieblichen Versorgungs- und Vergütungs-
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lichen Gestaltungen. Vorsitzender der Fachkommission »ZWK«
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betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ),
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Die bAV ist ein unverzichtbarer Baustein unseres Alterssiche-

rungssystems. Ohne bAV-Lösungen werden sich die absehbaren

Versorgungsengpässe der gesetzlichen Rentenversicherung nicht

egalisieren lassen.

Arbeitgeber als Versorgungsschuldner

Für Arbeitgeber ist es unabdingbar, sich dezidiert mit den

rechtlichen Hintergründen von bAV-Lösungen auseinander-

zusetzen, um den Arbeitnehmern umfassende Informationen

zukommen zu lassen. Um dies zu gewährleisten, bedienen sich

Firmen häufig Unternehmen, die sich auf den Bereich der bAV

spezialisiert haben. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein recht-

lich konformer Weg beschritten wird, denn bei der Betreuung

eines betrieblichen Versorgungswerks entsteht ein zweistufiges

Beratungsverhältnis.

Im Regelfall werden Arbeitgeber zunächst Beratungsdienstleis-

tungen in Anspruch nehmen, um sich über einen sinnvollen

Durchführungsweg zu informieren. Nach einer entsprechenden

Auswahl werden die interessierten Arbeitnehmer über die zur

Verfügung gestellten Alternativen unterrichtet. Mangels feh-

lender Aufklärung unterschätzen Firmen jedoch oftmals, dass

sich der Beratungsvorgang zumeist im Bereich der erlaubnis-

pflichtigen Rechtsberatung nach dem Rechtsdienstleistungs-

gesetz (RDG) befindet, die grundsätzlich nur durch zugelassene

Rechtsberater erbracht werden darf. Dieser rechtsberatende

Hintergrund resultiert für Arbeitgeber aus der arbeitsrecht-

lichen Verpflichtung als Versorgungsschuldner, die durch eine

erteilte betriebliche Versorgungszusage ausgelöst wird.

Berater müssen deshalb über eine ausreichende Rechtsbera-

tungserlaubnis samt zugehöriger Haftpflichtversicherung ver-

fügen, um ein konformes Vorgehen gewährleisten zu können.

Diese Zulassung können nur freiberuflich tätige Rechtsberater

erhalten, die völlig weisungsungebunden arbeiten. Unterneh-

men bzw. Personen ohne die genannten Rechtsberatungsbe-

fugnisse dürfen hieraus folgend keine Rechtsberatung anbie-

ten, da sie wegen der Interessenkollision mit ihrer eigentlichen

Unternehmenstätigkeit keine entsprechende Erlaubnis besit-

zen dürfen.

Fundierte Arbeitnehmerberatung

Auch bei der Übermittlung relevanter Mitarbeiterinformati-

onen zur betrieblichen Altersversorgung sollten sich Arbeit-

geber die sich ggf. hieraus ergebenden Haftungsprobleme

vergegenwärtigen, um mögliche Gefahren bereits im Vorfeld

so weit wie möglich auszuschließen – denn auch in dieser Fall-

konstellation werden sich Firmen grundsätzlich externer Bera-

ter bedienen, welche Arbeitnehmer über die Hintergründe der

bAV-Lösungen aufklären sollen. Auch wenn in diesen Arbeit-

nehmerberatungen im Regelfall nur untergeordnet Rechtsbe-

ratung stattfindet, da zumeist auf die produkttechnische Aus-

gestaltung der einzelnen, den Arbeitnehmern zur Verfügung

gestellten Durchführungswege eingegangen werden muss, hat

sich der Arbeitgeber zu vergewissern, dass der beauftragte Be-

rater vollständige und vor allem richtige Informationen an die

Arbeitnehmer liefert.

Bei fehlerhaften Arbeitnehmerberatungen würde der Arbeit-

geber im ersten Schritt wie für eigenes Verschulden haften.

Dies resultiert aus der rechtlichen Konstellation des Beratungs-

vorganges, in dem die beauftragt Berater die Stellung eines Er-

füllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB einnehmen. Schluss-

folgernd lässt sich daher

festhalten, dass Arbeitgeber

darauf achten sollten, dass der

eingesetzte Erfüllungsgehil-

fe sämtliche Beratungsemp-

fehlungen und -ergebnisse

umfangreich dokumentiert

sowie entsprechend rechtlich

geprüfte Unterstützungs-

materialien einsetzt. Nur auf

diesem Wege können die un-

abdingbar notwendigen Maß-

nahmen der bAV erfolgreich

in Unternehmen eingeführt

werden.

Betriebliche Altersversorgung
(bAV) – Haftungsgefahren für Arbeitgeber

SEBASTIAN UCKERMANN

Gerichtlich zugelassener Rentenberater für die bAV

Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche

Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V. sowie Geschäftsführer der

Kenston Pension GmbH, Köln

Hinweis:

Vortrag auf der

Zukunft Personal

Im Rahmen seines Vortrags

„Pulverfass betriebliche Alters-

versorgung“ wird Sebastian

Uckermann das Thema auf

der Messe Zukunft Personal in

Köln vertiefen. Der Vortrag fin-

det statt am Donnerstag, dem

22. September, von 15.30 Uhr

bis 16.15 Uhr auf dem Forum 3

in Halle 3.2.
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P R E S S EM I T T E I L U N G SEITE 1

Köln, 29. August 2
011

bAV-Verwaltung
auf höchstem Niveau mit der

»DbAV-Service«
– www.deutscher-b

av-service.de

Der mit Datum zum 01.08.2011 in den
Markt eingetretene

Deutsche bAV Serv
ice offeriert bislang

nicht im Markt der betriebli
chen Altersversorgu

ng (bAV) vorhande
ne Beratungsdienst

leistungen als

strategisch koordin
ierte Marktführung

slösungen.

Der Deutsche bAV Service, als marke
nrechtlich geschütz

ter Sondergeschäft
sbereich der Kensto

n

Services GmbH, erm
öglicht in diesem Zusammenhang di

e Koordinierung un
d Gewährleistung e

iner

ganzheitlichen Bera
tungsabwicklung im

Rahmen der betrie
blichen Altersverso

rgung – samt integ
rier-

ter umfassender Re
chtssicherheit – für

Unternehmen aus a
llen Bereichen von

der kleinen »Ein-M
ann-

GmbH« bis hin zum
börsennotierten Da

x-Unternehmen.

Die bAV ist einer d
er komplexesten An

wendungsbereiche
der bundesdeutsch

en Rechtswissensch
aft.

Gerade das interdis
ziplinäre Zusamme

nwirken von unters
chiedlichen Rechtsb

ereichen führt dazu
,

dass viele unterneh
mensinterne Anwe

nder diesem Bereich distanziert
bzw. mit einigem Unbehagen

gegenüberstehen.
Denn nicht nur die

zivil-, arbeits-, steu
er-, bilanz- und soz

ialversicherungsrec
htli-

chen Anforderunge
n an die »bAV« sin

d enorm – auch die IT-Verw
altungsanforderung

en stellen die

Unternehmen vor z
umeist kaum noch nachzuvollzie

hende Pflichtaufga
ben im Rahmen der bAV. D

as

Ergebnis dieser Zus
tandsbeschreibung

ist aktuell in allen U
nternehmensbereic

hen sichtbar: fehler
-

hafte Datenverwalt
ung, nicht ausgere

ifte Informationspr
ozesse für Arbeitne

hmer, unstrukturier
te Da-

tenprozesse mit we
iteren beteiligten D

ienstleistern und fe
hlerhafte Entgeltab

rechnungsabwicklu
ngen.

Vor diesem Hintergrund leistet
der Deutsche bAV Service Abhilfe: Di

e komplexen Them
en »bAV«

und »Zeitwertkonto
« werden durch den

Deutschen bAV Ser
vice für die Lohnbu

chhaltung, die Ge-

schäftsleitung und
den Arbeitnehmer

mit jeweils eigenen
einfachen Onlinezu

griffen zur selbststä
ndi-

gen Nutzung zur V
erfügung gestellt. I

ntuitive Bedienbark
eit, übersichtliche D

arstellung und einf
ach

zu verwendende Fu
nktionen für jede t

eilnehmende Parte
i gehören genauso

zum Konzept wie die

optionale Einblend
ung des eigenen Fi

rmenlogos.

Grundlage dieser O
nlinelösung des De

utschen bAV Service ist seine se
lbst entwickelte un

d IT-ba-

sierte Verwaltungsp
lattform »DbAV-Service«.

Hierdurch wird eine
der Königsdisziplin

en der betrieb-

lichen Altersversorg
ung und von Zeitw

ertkontenlösungen
erfüllt:

Automatisierte und juristisch geprüfte Verwalt
ung von Versorgungs

werken für alle

Unternehmensgrößen. Ob Ve
rtragsverwaltung, l

aufende Verwaltun
g, Unverfallbarkeits

berechnun-

gen, Abbildung von
Versorgungswerksg

estaltungen – die »
DbAV-Service« ga

rantiert eine allumf
as-

sende Administrati
on mit integriertem

Datenaustausch un
d ggf. notwendiger

Schnittstellenanbin
dung.

Der Vergangenheit
angehören werden

daher z. B.: Problem
e bei der Datenübe

rmittlung zur Rücks
tel-

lungsberechnung v
on Pensionsverpflic

htungen zum Bilanzstichtag, fehl
erhafte Aufzeichnu

ng von ent-

sprechenden Perso
nenbeständen und

lange Beantwortun
gszeiten von Inform

ationsanfragen.

Nutzer der »DbAV-
Service« sind bzw

. können neben Arb
eitgebern z. B. sein

: Versicherungs- un
d

Finanzdienstleistun
gsgesellschaften, R

echtsanwalts- und
Steuerberatungsso

zietäten, Entgeltab
rech-

ner. In diesem Zusammenhang gi
lt für alle: Jeder ma

cht nur so viel er ka
nn und will – den R

est

erledigt die »DbAV
-Service«.
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Presse und Fachöffentlichkeit
Der Deutsche bAV Service sorgt seit seinem Umsetzungs-
beginn zum 01.08.2011 für Furore! Zahlreiche Medien und
Fachpublikationen begleiten daher den Deutschen bAV Ser-
vice auf seinem Erfolgsweg. Erhalten Sie daher nachfolgend
einen Überblick über die Öffentlichkeitsarbeit des »DbAV«!

2. BRBZ-Makler-
Konferenz
Köln – München

Zur 2. BRBZ-Makler-Konferenz des Bundes-
verbandes der Rechtsberater für betriebli-
che Altersversorgung und Zeitwertkonten
e.V. (BRBZ) sind am 04.11.2011 nach Köln
und am 11.11.2011 nach München zusam-
mengerechnet rund 100 Fachbesucher ge-
kommen, um sich über eine rechtssichere
Beratung in der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) zu informieren.

Die zentrale Botschaft des Präsidenten des Deut-
schen Juristentages und Hauptredners der Kölner
Veranstaltung, Herrn Prof. Dr. Martin Henssler,
lautete: »Die Beratung im Rahmen der betriebli-
chen Altersversorgung befindet sich im Umbruch.
Nach heutiger Prognose wird sich die Möglichkeit
einer gleichzeitigen Registrierung von Maklern als
Rentenberater nicht dauerhaft durchsetzen, um
das Problem der unerlaubten Rechtsberatung im

Rahmen der bAV zu umgehen. In diesem Zusam-
menhang ist auch die Beschäftigung anwaltlicher
Erfüllungsgehilfen als Subunternehmer nicht aus-
reichend. Die sachgerechte und gesetzeskonforme
Lösung liegt dementsprechend in der Kooperation
mit dazu befugten Rechtsanwälten und Renten-
beratern bei eindeutiger und rechtmäßiger Aufga-
benverteilung.«

In die gleiche Richtung stieß auch der Hauptred-
ner der Veranstaltung in München in seiner Funk-
tion als einer der bundesweit führenden Berufs-
rechtsexperten, Dr. Volker Römermann:
»Weite Teile des bAV-Beratungsmarktes befinden
sich auf rechtlich höchst problematischem Terrain.
Dem alltäglichen Rechtsbruch muss im Interesse
des Verbraucherschutzes ein Ende gesetzt wer-
den. Denn: Schon wer ›irgendeine‹ Rechtsbera-
tung anbietet, fällt in den Anwendungsbereich
des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG). Eine
Ausnahme für Rentenberatung in Form einer Ann-
exbefugnis gibt es hierbei nicht. Ohne eine ent-
sprechende Registrierung ist Rentenberatung
somit illegal. Nur Rechtsanwälte und registrierte
Rentenberater sowie in gewissem Umfang nach
§ 5 RDG sonstige Berater, wie Steuerberater, sind

zur rechtlichen Beratung in der bAV außerhalb
von autarken Belangen rund um einen Versiche-
rungsvertrag befugt, nicht aber Versicherungs-
makler. Eine gleichzeitige Registrierung als
Rentenberater und Versicherungsmakler ist in die-
sem Zusammenhang nach gefestigter Rechtspre-
chung des BGH ebenfalls ausgeschlossen.«

Im Rahmen der Kölner und Münchener Konferen-
zen, die von Sebastian Uckermann, Vorsitzen-
der des BRBZ, moderiert wurden, ergaben sich
zusammenfassend folgende Ergebnisse:

• Die umfassende rechtliche Beratung im Rah-
men der bAV ist nicht durch Paragraf 34d Absatz
1 Satz 4 der Gewerbeordnung (GewO) gedeckt.

3. Bauabschnitt der AGAPELSIO

RESIDENZ HAVELGARTEN vor

Fertigstellung

von -
11.08.2011 - 12:40 Uhr - Wirtschaft, Handel & Industrie

(prcenter.de) (ddp direct) Köln, 11. August 2011

Der mit Datum zum 01.08.2011 in den Markt eingetretene Deutsche bAV Service offeriert bislang nicht im Markt der

betrieblichen Altersversorgung (bAV) vorhandene Beratungsdienstleistungen als strategisch koordinierte

Marktführungslösungen.

Der Deutsche bAV Service, als markenrechtlich geschützter Sondergeschäftsbereich der Kenston Services GmbH,

ermöglicht in diesem Zusammenhang die Koordinierung und Gewährleistung einer ganzheitlichen

Beratungsabwicklung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung - samt integrierter umfassender Rechtssicherheit

- für Unternehmen aus allen Bereichen von der kleinen "Ein-Mann-GmbH bis hin zum börsennotierten

Dax-Unternehmen.

Der Deutsche bAV Service untermauert seine wissenschaftlich geprägten Umsetzungen durch seine Orientierung an

der einschlägigen Rechtsauffassung des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und

Zeitwertkonten e.V. (BRBZ). Der BRBZ ist zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Zeitwertkonten

der führende berufsrechtliche Fachverband, der sich für die Schaffung und Gewährleistung umfassender

Beratungsstandards und -sicherheit in den weiten Aufgabenfeldern der bAV und der Zeitwertkonten einsetzt.

Seit dem Jahr 2010 wurde bzw. wird in der Fachwelt eine rechtspolitische und rechtswissenschaftliche Diskussion zu

den Rechtsberatungsbefugnissen von einzelnen Berufsgruppen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung geführt.

Vor allem der BRBZ hat diesbezüglich enorme Aufklärungsarbeit geleistet und herausgearbeitet, dass gerade

Finanzdienstleister und Versicherungsmakler über keine abstrakte Rechtsberatungsbefugnis im genannten

Beratungsbereich verfügen. So stellte der Präsident des Deutschen Juristentages, Prof. Dr. Martin Henssler, sein

zusammenfassendes Rechtsgutachten zur beschriebenen Thematik im Rahmen des "2.

BRBZ-Rechtsberatungskongresses zur betrieblichen Altersversorgung 2011" vor, um eine abschließende

Rechtsklarheit für die Rechtsanwendung aufzuzeigen. Die Ergebnisse des Gutachtens lauten wie folgt:

1. Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter verfügen nicht über die erforderliche Befugnis zur Erbringung von

Rechtsberatungsdienstleistungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung.

2. Der Gesetzgeber hat den Versicherungsmaklern in § 34d Gewerbeordnung (GewO) keine umfassende (rechtliche),

sondern nur eine akzessorische, das heißt gebundene Beratungsbefugnis zugesprochen. Bei der Beratungstätigkeit eines

Versicherungsmaklers muss in jedem Fall der Versicherungsvertrag im Vordergrund stehen. Die allgemeine rechtliche

Beratung wird von der akzessorischen Beratungsbefugnis nicht umfasst.

3. Die rechtliche Beratung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung steht in keiner Abhängigkeit zu einem zu

vermittelnden Finanzdienstleistungsprodukt. Vielmehr sind beide Tätigkeiten völlig autark voneinander zu erledigen.

4. Die Informationspflicht gemäß § 61 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gewährt Versicherungsvermittlern

keine eigenständige Rechtsdienstleistungsbefugnis.

5. Da dem Versicherungsvermittler die zweitberufliche Tätigkeit als Rechtsdienstleister verwehrt ist, kann die

Rechtsdienstleistung folglich keine zulässige Nebenleistung im Sinne des § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) sein.

6. Die Berufe des Versicherungsmaklers und des Versicherungsvertreters sind mit dem Beruf des Rentenberaters bzw.

R chtsanwalts unvereinbar. Ein Rentenberater (Rechtsanwalt), der gleichzeitig Versicherungsvermittlung oder

li h geeignet im Sinne des § 12 Absatz 1 RDG. Insoweit lassen sich die vom

(B fG) im Rahmen von § 7 Nr. 8, 14 Absatz 2 Nr. 8
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Der »Deutsche bAV Service« geht an den Start –

Aufbruch in ein neues Zeitalter der bAV-Beratung –

www.deutscher-bav-service.de

Führende fachliche
und juristische Mar

ktexpertisen im Rahmen der betrie
blichen Altersverso

rgung

(bAV) und von Zeit
wertkontenlösunge

n kombiniert mit au
tomatisierten, IT-ba

sierten Verwaltung
spro-

zessen von betrieb
lichen Versorgungs

werken – der mit D
atum zum 01.08.2011 in den

Markt eintre-

tende Deutsche bAV Service offeriert die zuvor b
eschriebenen Anfor

derungskriterien al
s

Marktführungslösu
ng.

Die Beratung und E
inrichtung sowie di

e laufende Überwa
chung von bAV- un

d Zeitwertkonten-S
yste-

men erfordert in de
r hochwertigen Ber

atung technischen,
rechtlichen und org

anisatorischen Aufw
and

und bindet damit U
nternehmensressou

rcen. Der Deutsche bAV Service, als markenrechtl
ich ge-

schützter Sonderge
schäftsbereich der

Kenston Services G
mbH, ermöglicht da

her die Koordinieru
ng

und Gewährleistun
g einer ganzheitlich

en Beratungsabwic
klung im Rahmen der betrie

blichen Alters-

versorgung – samt
integrierter umfass

ender Rechtssicher
heit – für Unterneh

men aus allen Bere
ichen

von der kleinen »E
in-Mann-GmbH« b

is hin zum börsennotierten Da
x-Unternehmen. In

der Zusam-

menführung der Ko
mponenten des »D

eutschen bAV Service« mit den in
dividuellen Unterne

hmensbe-

langen sowie der d
iesbezüglich möglic

hen inhaltlichen An
passung der Techno

logie entsteht

Innovation und Ein
zigartigkeit.

Als integraler Besta
ndteil seiner Fokus

sierung sensibilisie
rt der Deutsche bAV Service zudem für

das Thema »unerla
ubte Rechtsberatun

g und betriebliche
Altersversorgung«.

Die bundesweit ge
führte

Diskussion zu dem
Thema hat in den j

uristischen Fachkre
isen ein eindeutige

s Endergebnis gefu
nden:

Auch die Rechtsbe
ratung im Rahmen der betrie

blichen Altersverso
rgung darf nur dur

ch zugelassene

Rechtsberater erbra
cht werden. Daher

steht der Deutsche bAV Service im Rahmen seiner Um
set-

zung dafür ein, das
s rechtsberatende u

nd sonstige erlaubn
ispflichtige Beratun

gsdienstleistungen
von

befugten Dienstleis
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e
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des »Deutschen bA
V Service«. Ob Vertra

gsverwal-

tung, laufende Verw
altung, Unverfallba

rkeitsberechnungen
, Abbildung von Ve

rsorgungswerksges
tal-

tungen – die »DbA
V-Service«, als »IT-

Plattform« des »De
utschen bAV Service«, garantier

t eine

allumfassende Adm
inistration mit integ

riertem Datenaustausch un
d ggf. notwendiger

Schnittstellen-

anbindung. Der Ve
rgangenheit angeh

ören werden daher
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der Datenübermittl
ung

zur Rückstellungsb
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sionsverpflichtunge
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Der Deutsche bAV Service übernimmt somit a
ls unabhängiger Di

enstleistungs- und
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partner der betrieb
lichen Altersversorg

ung die Koordinatio
n sämtlicher diesbe

züglicher Tätigkeite
n und

liefert sowohl Arbe
itgebern als auch e

ntsprechend involv
ierten Beratern ein

allumfassendes sow
ie

rechtssicheres bAV
Backoffice
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Der Bundesverband der Rechts-

berater für betriebliche Alters-

versorgung und Zeitwertkonten

e. V. (BRBZ) veranstaltete kurz

vor Jahresschluss 2010 in Köln

die erste Makler-Konferenz, um

Makler und Finanzdienstleister

über eine rechtssichere Bera-

tung im Rahmen der betriebli-

chen Altersversorgung (bAV)

aufzuklären. Rund 100 Teilneh-

mer folgten der Einladung, um

mit führenden Juristen und

bAV-Experten das aktuelle

Marktgeschehen zu diskutieren

und zu erörtern. (Red.)

Standards für

notwendige Rechtssicherheit

Der BRBZ hatte beobachtet, dass durch

die aktuelle Diskussion rund um die

Rechtsberatung im Rahmen der bAV

derzeit viele Makler verunsichert sind,

wie sie rechtssicher in der bAV beraten

können und wie ein solcher Beratungs-

prozess aussehen kann. Obwohl der

BRBZ in zahlreichen praktischen und

wissenschaftlichen Publikationen bereits

auf die entsprechend eindeutige Rechts-

lage hingewiesen hatte, sollte noch ein-

mal der Punkt der Rechtssicherheit für

sämtliche Marktteilnehmer im bAV-Be-

reich erörtert werden. Vor diesem Hin-

tergrund konnten sodann folgende Er-

gebnisse festgehalten werden:

1. Die umfassende rechtliche Beratung

im Rahmen der bAV ist nicht durch

§ 34d Abs. 1 Satz 4 der Gewerbeord-

nung (GewO) gedeckt. Denn diese

Normierung der Gewerbeordnung be-

schreibt ausschließlich eine spezialge-

setzliche umfassende produktakzesso-

rische Rechtsberatung. Das heißt, es

geht um die rechtlichen Beratungen

rund um den abgeschlossenen Versi-

cherungsvertrag; also die rechtliche

Beratung bei Vereinbarung, Änderung

oder Prüfung von Versicherungsverträ-

gen. Genauso sieht es im Übrigen auch

die amtliche Gesetzesbegründung zur

lung des Versicherungsvermitt-

bAV-Beratung – 1. BRBZ-Makler-Konferenz

Zusammenarbeit mit Rechts- und

Steuerberatern unabdingbar

Detlev Lülsdorf

„Finanzdienstleister sind unabdingbar in der bAV-

Beratung, da ohne qualitativ geeignete Rückde-

ckungsanlagen jedes noch so gut rechtlich eingerich-

tete Versorgungswerk langfristig zum Scheitern verur-

teilt ist. Zudem ist die sogenannte 3.63er-Beratung

hinsichtlich von Direktversicherungszusagen häufig

gar keine Rechtsberatung, da die entsprechenden

Gesetze in diesem Fall ja schon vorschreiben,

dass Versicherungsverträge abgeschlossen werden müssen. Allerdings sind

die Grenzen fließend: schnell kann auch aus einer Finanzdienstleistung hier

eine Rechtsberatung werden, wenn zum Beispiel abstrakte rechtliche Fragen

zu klären sind, sodass keine Deckung mehr durch § 34d Abs. 1 Satz 4 GewO

erfolgen kann.“

Sebastian Uckermann, Vorsitzender des BRBZ, Köln

www.brbz.de

kl bi ich dazu verpflichtet,

Wolfgang Mohrs, Versicherungsmakler und Geschäftsführer

der EUROCONCEPT Finanzberatung GmbH, Köln

www.euroconcept.de
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Deutscher bAV Service

Rechtssicherheit in der

bAV-Beratung für Arbeitgeber

Der „Deutsche bAV Service“ definiert Beratungsstandards in der bAV mit Marktführungsanspruch.

Deutscher bAV Service

c/o Kenston Services GmbH

Siegburger Straße 126

50679 Köln

Telefon 0221 716 176 – 0

Telefax 0221 716 176 – 50

info@dbav-service.de

www.deutscher-bav-service.de

D
er mit Datum zum 01.08.2011 in

den Markt eingetretene Deutsche

bAV Service offeriert bislang nicht

im Markt der betrieblichen Altersversor-

gung (bAV) vorhandene Beratungsdienst-

leistungen als strategisch koordinierte

Marktführungslösungen. Der Deutsche

bAV Service, als markenrechtlich geschütz-

ter Sondergeschäftsbereich der Kenston

Services GmbH, ermöglicht in diesem

Zusammenhang die Koordinierung und

Gewährleistung einer ganzheitlichen Bera-

tungsabwicklung im Rahmen der betriebli-

chen Altersversorgung – samt integrierter

umfassender Rechtssicherheit – für Unter-

nehmen aus allen Bereichen, von der klei-

nen „Ein-Mann-GmbH“ bis hin zum bör-

sennotierten Dax-Unternehmen.

Der Beratungsprozess in den Segmenten der

bAV und der Zeitwertkonten lässt sich aus

unternehmensberatender Sicht nur mittels

strikter Kompetenzenverteilung in einem

professionellen Service-Netzwerk sinnvoll

und sicher bewältigen. So hat die Übernah-

me der Rechts- und Rentenberatung durch

einen befugten Rechtsberater bzw. Rechts-

dienstleister zu erfolgen, die der Finanzbe-

ratung durch den beauftragten und erfahre-

nen Finanzdienstleister und die der Steuer-

beratung durch den jeweiligen steuerlichen

Berater. Zugleich sind spezialisierte Unter-

nehmens- und Softwareexperten zu konsul-

tieren, um darüber hinausgehende geschäfts-

strategische Möglichkeiten und Auswirkun-

gen feststellen zu können.

Somit besteht für Arbeitgeber und Bera-

ter durch die Nutzung der Möglichkeiten

des Deutschen bAV Service die einmalige

Chance, die komplexen Aufgabenfelder der

bAV und der Zeitwertkonten zielorientiert

und lösungssicher unternehmensintern zu

implementieren. Hierdurch entstehende

Wettbewerbsvorteile werden in den nächsten

Jahren, bedingt durch die demographische

Situation in der Bundesrepublik Deutsch-

land, die entscheidenden Erfolgsfaktoren für

Arbeitgeber und auch Berater sein.

Als integraler Bestandteil seiner Fokus-

sierung sensibilisiert der Deutsche bAV

Service zudem für das Thema „uner-

laubte Rechtsberatung und betriebliche

Altersversorgung“. Die bundesweit

geführte Diskussion zu dem Thema hat in

den juristischen Fachkreisen ein eindeutiges

Endergebnis gefunden: Auch die Rechts-

beratung im Rahmen der betrieblichen

Altersversorgung darf nur durch zugelasse-

ne Rechtsberater erbracht werden. Daher

steht der Deutsche bAV Service im Rah-

men seiner Umsetzung dafür ein, dass

rechtsberatende und sonstige erlaubnis-

pflichtige Beratungsdienstleistungen von

befugten Dienstleistern bzw. Sozietäten

übernommen werden.

Aber auch die automatisierte und juris-

tisch geprüfte Verwaltung von Versor-

gungswerken für alle Unternehmens-

größen steht im zentralen Blickfeld des

Deutschen bAV Service. Ob Vertragsver-

waltung, laufende Verwaltung, Unverfall-

barkeitsberechnungen, Abbildung von Ver-

sorgungswerksgestaltungen – die Software

„DbAV-Service“ als IT-Plattform des

Deutschen bAV Service garantiert eine

allumfassende Administration mit inte-

griertem Datenaustausch und ggf. notwen-

diger Schnittstellenanbindung.

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Financial & Estate Planning
32 Onlinezugriffen zur selbstständigen

Nutzung zur Verfügung gestellt. Grund-

lage der Onlinelösung ist die selbst

entwickelte und IT-basierte Verwal-

tungsplattform „DbAV-Service“. Das

Ergebnis ist die automatisierte und

juristisch geprüfte Verwaltung von Ver-

sorgungswerken für alle Unterneh-

mensgrößen. Ob Vertragsverwaltung,

laufende Verwaltung, Unverfallbarkeits-

berechnungen, Abbildung von Versor-

gungswerksgestaltungen – die Service-

plattform garantiert eine allumfassende

Administration mit integriertem Daten-

austausch und gegebenenfalls notwen-

diger Schnittstellenanbindung.

Die wissenschaftlich geprägten Um-

setzungen orientieren sich an der ein-

schlägigen Rechtsauffassung des Bun-

desverbandes der Rechtsberater für

betriebliche Altersversorgung und Zeit-

wertkonten e. V. (BRBZ).

Fazit: Dort, wo bislang Rechts- und

Steuerberater ihre Beratung beenden

mussten und die bAV-Verwaltung

„outgesourct“ haben, heißt es nun:

Einbindung der IT-Verwaltung von

Versorgungswerken in den regulären

Beratungsablauf der rechts- und steu-

erberatenden Berufsgruppen. V&S

Als markenrechtlich geschütz-

ten Sondergeschäftsbereich

hat die Kölner Kenston Services

GmbH ein Konzept für die

ganzheitliche Beratungsab-

wicklung im Rahmen der be-

trieblichen Altersversorgung

erarbeitet. Dieses reicht von

der kleinen „Ein-Mann-GmbH“

bis hin zum börsennotierten

Dax-Unternehmen. (Red.)

Die betriebliche Altersversorgung (bAV)

ist einer der komplexesten Anwen-

dungsbereiche der bundesdeutschen

Rechtswissenschaft. Gerade das inter-

disziplinäre Zusammenwirken von un-

terschiedlichen Rechtsbereichen führt

dazu, dass viele unternehmensinterne

Anwender diesem Bereich distanziert

beziehungsweise mit einigem Unbeha-

gen gegenüberstehen. Denn nicht nur

die zivil- und arbeitsrechtlichen Anfor-

derungen an die „bAV“ sind enorm –

auch die steuer-, sozialversicherungs-,

bilanz- und datenschutzrechtlichen Ver-

waltungsanforderungen samt den ein-

hergehenden Fragen zur effizienten

Abwicklung der Entgeltabrechnung stel-

len die Unternehmen vor zumeist kaum

noch nachzuvollziehende Pflichtaufga-

ben im Rahmen der bAV.

Das Ergebnis dieser Zustandsbeschrei-

bung ist aktuell in allen Unternehmens-

bereichen sichtbar: arbeits- und zivil-

rechtlich „veraltete“ Versorgungswerke,

unkalkulierbare Haftungsgefahren für

Arbeitgeber, nicht ausgereifte Infor-

mationsprozesse für Arbeitnehmer, ho-

he Verwaltungsgebühren an externe

Dienstleister bei mangelnder Rechts-

sicherheit und unzureichenden Bera-

tungsstandards, finanziell in Schieflage

geratene Anlagewerte zur Ausfinanzie-

rung von Versorgungswerken, mangeln-

des Wissen über alternative Handlungs-

möglichkeiten.

in der Umsetzungsphase befindet.

Denn die für Arbeitgeber unabdingbar

erforderlichen interdisziplinären Aufga-

benstellungen der bAV lassen sich nur

mittels strikter Kompetenzenverteilung

in einem professionellen Service-Netz-

werk sicher bewältigen. Nur über den

Weg der Nutzung vernetzter Spezial-

dienstleister können beteiligte Arbeitge-

ber und Berater in diesem Markt beste-

hen und gegenüber dem jeweiligen

Mitbewerber eine klassische Alleinstel-

lung erreichen. Der „Deutsche bAV Ser-

vice“ koordiniert hierbei die rechtskon-

forme Umsetzung und übernimmt in

diesem Zusammenhang als unabhän-

giger Dienstleistungs- und Abwicklungs-

partner der bAV die Koordination sämt-

licher diesbezüglicher Tätigkeiten und

liefert Arbeitgebern wie Beratern ein

allumfassendes sowie rechtssicheres

bAV-Backoffice.

Verwaltung/IT plus

wissenschaftliche Expertise

Durch den neuen Service werden die

l Themen bAV“ und „Zeit-

Marktführungsanspruch und Rechtssicherheit

Der „Deutsche bAV Service“

definiert Beratungsstandards

Ann Pöhler

Ann Pöhler, Pressereferentin

Deutscher bAV Service, Köln
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• Die gleichzeitige Tätigkeit als Rentenberater,
Rechtsberater und Versicherungsmakler ist nicht
miteinander vereinbar. Auch juristische Personen
und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit
können nicht als Rentenberatungsgesellschaft re-
gistriert werden, wenn sie zugleich Versicherungs-
vermittlung oder -vertretung anbieten wollen.

• Versicherungsmakler können für sich das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) nicht in An-
spruch nehmen.

• Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kann
ebenfalls nicht als Begründung für Versicherungs-
makler herhalten.

• Die rechtliche Beratung im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung steht in keiner Ab-
hängigkeit zu einem zu vermittelnden Finanz-
dienstleistungsprodukt. Vielmehr sind beide Tätig-
keiten völlig autark voneinander zu erledigen.

Diese Ergebnisse waren auch die Quintessenz der
Eröffnungsvorträge der Konferenzen, in denen
Prof. Dr. Achim Schunder, Schriftleiter »Neue
Zeitschrift für Arbeitsrecht« (NZA) und Berater
»Neue Juristische Wochenschrift« (NJW) sowie
Niederlassungsleiter der Verlag C.H. Beck oHG in
Frankfurt, herausstellte, dass Finanz- und Rechts-
berater in der bAV kooperativ zusammenarbeiten
müssten, da Finanzdienstleister keine umfassen-
den Rechtsberatungsbefugnisse haben. Eine haf-
tungssichere und rechtskonforme bAV-Beratung
sei nur möglich, wenn die rechtsberatenden Be-
rufsgruppen daher beteiligt werden.

In den Schlussteilen der Veranstaltungen zeigten
Andreas Jakob, Peter Hartl undMarco
Zuzak, alle Mitglieder im Kuratorium des BRBZ,
auf, wie die zuvor beschriebenen Rechtsgrundla-
gen im täglichen bAV-Beratungsprozess mit
Alleinstellungsgarantie umzusetzen sind. So ver-
deutlichte Andreas Jakob, dass bei der Einrichtung

und fortlaufenden Betreuung eines betrieblichen
Versorgungswerks ein zweistufiges Beratungsver-
hältnis entsteht: »Im Regelfall werden Arbeitge-
ber zunächst Beratungsdienstleistungen in
Anspruch nehmen, um sich über einen sinnvollen
Durchführungsweg zu informieren. Nach einer
entsprechenden Auswahl werden dann die inter-

essierten Arbeitnehmer über die zur Verfügung
gestellten Alternativen unterrichtet. Mangels feh-
lender Aufklärung unterschätzen Firmen jedoch
oftmals, dass sich die genannte Arbeitgeber-Bera-
tung zumeist im Bereich der erlaubnispflichtigen
Rechtsberatung nach dem Rechtsdienstleistungs-
gesetz (RDG) befindet, die grundsätzlich nur

Deutscher bAV Service® NEWS4
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durch zugelassene Rechtsberater erbracht werden
darf. Dieser rechtsberatende Hintergrund resultiert
für Arbeitgeber aus der arbeitsrechtlichen Ver-
pflichtung als Versorgungsschuldner, die durch
eine erteilte betriebliche Versorgungszusage aus-
gelöst wird. Qualifizierte Beratung im Rahmen der
bAV lässt sich somit nur mittels strikter Kompe-
tenzverteilung erbringen. Daher gehört u. a. die
Einrichtung von Verträgen zur betrieblichen Al-
tersversorgung ausschließlich in die Hände von
qualifizierten und befugten Rechtsberatern. Für
die sich anschließenden Finanzierungsfragen von
Betriebsrentenzusagen müssen dann unabdingbar
qualifizierte Finanzdienstleister hinzugezogen
werden.«

Als jeweiliger Schlusspunkt der Veranstaltungen
führten Peter Hartl undMarco Zuzak sodann
aus, was eine angemessene IT-Administration ver-
hindern muss, damit der zuvor beschriebene Bera-
tungsprozess auch datentechnisch korrekt
umgesetzt werden kann:

»Das komplexe Thema ›bAV‹ muss unternehmens-
intern für die Lohnbuchhaltung, die Geschäfts-
leitung und den Arbeitnehmer mit jeweils eigenen
einfachen Onlinezugriffen zur selbstständigen
Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Intuitive
Bedienbarkeit, übersichtliche Darstellung und ein-
fach zu verwendende Funktionen für jede teilneh-
mende Partei sind hierbei Grundvoraussetzungen.
Ob Vertragsverwaltung, laufende Verwaltung, Un-
verfallbarkeitsberechnungen, Abbildung von Ver-
sorgungswerksgestaltungen – die eingeschaltete
›IT-Verwaltung‹ muss eine allumfassende Admini-
stration mit integriertem Datenaustausch und ggf.
notwendiger Schnittstellenanbindung garantieren.
Der Vergangenheit angehören müssen daher z. B.
Probleme bei der Datenübermittlung zur Rückstel-
lungsberechnung von Pensionsverpflichtungen
zum Bilanzstichtag, fehlerhafte Aufzeichnung von
entsprechenden Personenbeständen und lange
Beantwortungszeiten von Informationsanfragen.
Nur auf diesemWege kann das allumfassende
Ziel in Form von automatisierter und juristisch ge-

prüfter Verwaltung von Versorgungswerken für
alle Unternehmensgrößen erreicht werden.«

Vor diesem Hintergrund wird es sichtbar, dass es
der BRBZ durch seine marktdurchdringenden Akti-
vitäten nachhaltig erreicht hat, haftungsausla-
gernde Beratungsstandards für die bAV-Beratung
zu definieren. Die zahlreichen Besucher der Kon-
ferenzveranstaltungen bestätigen diesen einge-
schlagenen Prozess eindeutig. Die sachgerechte
und gesetzeskonforme Lösung liege dementspre-
chend in der Kooperation mit dazu befugten
Rechtsanwälten und Rentenberatern bei eindeuti-
ger und rechtmäßiger Aufgabenverteilung. Es
wird somit aus Sicht des BRBZ spannend zu beob-
achten sein, wie die Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungswirtschaft ihre Vorgehensweisen
an die dargelegten Vorgaben an eine rechtskon-
forme bAV-Beratung anpasst.

Der BRBZ steht auf jeden Fall gerne helfend zur
Seite.

Prof. Dr. Achim Schunder
Rechtsanwalt, Schriftleiter »Neue
Juristische Wochenschrift« (NJW) und
»Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht«
(NZA), Frankfurt;
Niederlassungsleiter der Verlag C.H.
Beck oHG in Frankfurt.

Sebastian Uckermann
Gerichtlich zugelassener Rentenbera-
ter für die betriebliche Altersversor-
gung und 1. Vorsitzender des
Bundesverbandes der Rechtsberater
für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e. V. (BRBZ), Köln.

Prof. Dr. Martin Henssler
Geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht
der Universität zu Köln sowie Direktor
des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universität zu Köln; Vorsitzender der
Ständigen Deputation und Präsident
des Deutschen Juristentages.

Dr. Volker Römermann
Rechtsanwalt und Vorstand der Rö-
mermann Rechtsanwälte AG, Ham-
burg/ Hannover; Lehrbeauftragter der
Humboldt-Universität zu Berlin;
Mitherausgeber des ersten Kommen-
tars zum RDG und zahlreicher weite-
rer Veröffentlichungen zum RDG und
dem Berufsrecht.

Andreas Jakob

Betriebswirt für bAV (FH), gerichtlich
zugelassener Rentenberater für die
betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten, Gesellschafter-Ge-
schäftsführer der AETAS GmbH, Ren-
tenberatungskanzlei für Vergütungs-
und Versorgungssysteme in Reutlin-
gen/Würzburg.
Vorsitzender der Fachkommission
»ZWK« (Zeitwertkonten) im Bundes-
verband der Rechtsberater für be-
triebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), Köln

Peter Hartl
Seit fast 20 Jahren selbstständiger
IT-Consultant und Inhaber des
Systemhauses Hartl EDV e.K.
Tätigkeitsschwerpunkte: Securitylö-
sungen, Hosting, Softwareentwick-
lung, Network Engineering,
EDV-Sachverständiger. Mitglied im
Bundesverband der Rechtsberater für
betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), Köln.

Marco Zuzak
Diplom-Betriebswirt (FH), selbststän-
diger IT-Consultant für die Einführung
von ERP-/CRM-Systemen sowie ASP
und Hosting Services.

Mitglied im Bundesverband der
Rechtsberater für betriebliche Alters-
versorgung und Zeitwertkonten e.V.
(BRBZ), Köln.

Die Referenten – Köln und München
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Zum Herausgeber der
DbAV-News

Die Kenston Services GmbH, als Inhaberin der
Marke »Deutscher bAV Service«, fungiert als un-
abhängiges Dienstleistungs- und Abwicklungsun-
ternehmen für sämtliche Themenbereiche der
betrieblichen Altersversorgung und von Arbeits-
zeitkonten- bzw. Zeitwertkontensystemen.

In dieser fokussierten Ausrichtung betreut die
Kenston Services GmbH als bundesweites »Kom-
petenzcenter« Mandanten aus folgenden Perso-
nenkreisen bzw. Bereichen:
■ Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen;
■ Rechtsanwälte und Rechtsberater;
■ Steuerberater und Wirtschaftsprüfer;
■ Unternehmensberater und qualitativ

hochwertig agierende Finanzdienstleister.

Die Beratung und Einrichtung sowie die laufende
Überwachung von bAV- und Zeitwertkonten-
Systemen erfordert in der hochwertigen Beratung
technischen, rechtlichen und organisatorischen
Aufwand und bindet damit Unternehmensressour-
cen. Die Kenston Services GmbH ermöglicht
die qualitativ hochwertige Beratung mittels Stan-
dardisierung und Automatisierung. Durch intelli-
gente Auslagerung können die Kosten gesenkt
und gleichzeitig die Haftung für Arbeitgeber und
Berater minimiert werden.

In der Zusammenführung der Kenston-Lösungen
mit den individuellen Unternehmensbelangen,
sowie der diesbezüglich möglichen inhaltlichen
Anpassung der Technologie, entsteht Innovation
und Einzigartigkeit.

Im Rahmen der Kenston-Lösungen werden unab-
dingbare rechts- und rentenberatende Tätigkeiten
auf angeschlossene befugte Dienstleister ausgela-
gert. Die Kenston Services GmbH übernimmt in
diesem Zusammenhang die Koordination sämtli-
cher diesbezüglicher rechts- und rentenberaten-
den Tätigkeiten und liefert Ihnen als Arbeitgeber
bzw. Berater ein allumfassendes sowie rechtssi-
cheres bAV- und Zeitwertkonten-Backoffice.

Die genannten rechts- und rentenberatenden
Tätigkeiten lagert die Kenston Services GmbH
hierbei an ihr kooperierendes Partnerunternehmen
Kenston Pension GmbH, gerichtlich zugelassene
Rentenberatungskanzlei für die betriebliche
Altersversorgung, aus.

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer
Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenbera-
tungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung,
als fokussierter Rechts- und Spezialdienstleister,
der sich ausschließlich auf die Themengebiete der
betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwert-
konten konzentriert.

Ihre wissenschaftlich basierte Ausrichtung doku-
mentiert die Kenston Services GmbH durch ihre
Fördermitgliedschaft im Bundesverband der
Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung
und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ). Der BRBZ ist zu
Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
und Zeitwertkonten der führende berufsrechtliche
Fachverband, der sich für die Schaffung und Ge-
währleistung umfassender Beratungsstandards
und -sicherheit in den weiten Aufgabenfeldern
der bAV und der Zeitwertkonten einsetzt.

Geschäftsführer der Kenston Services GmbH ist
Sebastian Uckermann.

Gleichzeitig ist Herr Uckermann, in seiner Funk-
tion als gerichtlich zugelassener Rentenberater für
die betriebliche Altersversorgung, »Vorsitzender
des Bundesverbandes der Rechtsberater für be-
triebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten
e.V.« sowie Autor zahlreicher praktischer und wis-
senschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet
der betrieblichen Altersversorgung.
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Siegburger Straße 126
50679 Köln
Telefon 0221 716 176-0
Telefax 0221 716 176-50
info@dbav-service.de
www.deutscher-bav-service.de

Deutscher bAV Service® ist eine eingetragene Marke der
Kenston Services GmbH mit Sitz in Köln.
Die Marke ist mit der Registernummer 30 2010 047 468 in das
Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.

Kenston Services GmbH
Siegburger Straße 126
50679 Köln
Telefon 0221 9 333 933 - 0
Telefax 0221 9 333 933 - 50
info@kenston-services.de
www.kenston-services.de

Geschäftsstelle Bayern
Kneippstraße 7
94577 Neßlbach/Winzer
Telefon 08545 96 997 - 0
Telefax 08545 96 99 578
info@kenston-services.de
www.kenston-services.de
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